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1. Kapitel

Die Sicherung schienengebundenen 
Verkehrs – Grundlagen

1. Kap.: Die Sicherung schienengebundenen Verkehrs – Grundlagen

A. Einleitung

Terrorismusgefahr ist allgegenwärtig und unbeherrschbar. Es kann zu jeder Zeit 
und an jedem Ort eine Bombe gesprengt oder durch sonstige Gewalt eine große 
Anzahl an Menschen getötet, verletzt oder eine wichtige Einrichtung, ein Gebäude 
oder eine Versorgungsanlage zerstört werden. Der Angriff in Paris auf das Sati-
re-Magazin Charlie Hebdo Anfang des Jahres 2015, die Anschläge an verschie-
denen Orten im 10. und 11. Arrondissement und in der Vorstadt Saint-Denis am 
13. 11. 2015 und das Attentat auf ein dänisches Kulturzentrum und eine Synagoge 
in Kopenhagen am 14. und 15. 2. 2015 machen dies erneut schmerzhaft deutlich. Sie 
zeigen die Vielfältigkeit und Unberechenbarkeit des Terrorismus und verdeutlichen 
die Verletzlichkeit moderner Staaten mit ihrem offenen System und ihrem freien 
Volk.1 Ziel insbesondere des islamistischen Terrorismus ist, diese freiheitliche Ge-
sellschaft mit ihren demokratischen Werten zu verunsichern und zu zerstören.2 
Gleichzeitig wird die „Ohnmacht“3 erkennbar, mit der der Staat solchen Angriffen 
gegenübersteht. Diese hat mehrere Gründe. Zunächst sind die Angriffsziele nur 
schwer bestimmbar.4 Denn vor allem der islamische Terrorismus richtet sich ge-
gen die demokratische Freiheit und die westlichen Werte im Allgemeinen, so dass 
jeder Bürger Opfer eines Anschlags werden kann. Zudem stellen die verschiede-
nen Anschlagsmöglichkeiten und die Einzeltäter eine besondere Herausforderung 
beim Kampf gegen den Terrorismus dar, da ein unauffälliges Vorgehen der Tä-
ter möglich ist. Terroristische Vereinigungen nutzen „schwer einsehbare[…] und 
dynamische[…] internationale[…] Organisationsstrukturen“5, die wenig greifbar 
sind und sich ständig verändern. Vor allem lassen sich die oft religiös motivierten 
Täter wohl weder durch Sicherheitsmaßnahmen noch durch weltliche Gesetze von 
einem Anschlag abhalten.6 Insoweit dürfen Strategien und Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden nicht alleine auf einen Abschreckungseffekt setzen, sondern müssen 
geplante terroristische Akte tatsächlich verhindern.

1 Hoffmann-Riem, ZRP 2002, 497, 498.
2 Middel, S. 46.
3 Frenz, DÖV 2015, 305.
4 Krings, ZRP 2015, 167.
5 Krings, ZRP 2015, 167.
6 Middel, S. 360.
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Als Reaktion auf die terroristische Gefährdung wurden unter anderem zahlrei-
che Anti-Terror-Gesetze erlassen.7 Im April 2015 verabschiedete der Bundestag 
ein neues Gesetz, das die Ausreise und ihren Versuch unter Strafe stellt, wenn sie 
dem Ziel dient, terroristische Taten zu begehen oder vorzubereiten (§ 89a Abs. 2a 
StGB). Terrorverdächtigen kann zudem der Personalausweis entzogen werden 
(§ 6a  PAuswG). Ebenso wurde eine Strafbarkeit der Terrorismusfinanzierung ein-
geführt (§ 89c StGB).8 Schon 2004 wurde das Gemeinsame Terrorismusabwehr-
zentrum (GTAZ) eingerichtet. Dieses ist eine Kooperations- und Kommunikati-
onsplattform von 40 nationalen Behörden aus dem Bereich der Inneren Sicherheit.9 
Überdies wurde im Sommer 2015 bei der Bundespolizei eine neue Spezialtruppe 
gegründet, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE Plus), die die 
klassische Anti-Terror-Einheit GSG 9 ergänzen und verbessern soll.10

Gerade hinsichtlich öffentlicher Verkehrsmittel besteht ein hohes Risiko von 
terroristischen Anschlägen. Der große Kreis von potentiell Betroffenen macht öf-
fentliche Verkehrsmittel zu einem attraktiven Ziel von Terroristen, wie die Erfah-
rungen der Vergangenheit zeigen. In Madrid explodierten am 11. 3. 2004 Bomben 
in Vorortzügen und im Bahnhof Madrid-Atocha. Die Anschläge forderten 191 Tote 
und 2051 Verletzte. Der öffentliche Nahverkehr Londons wurde am 7. 7. 2005 Ziel 
islamistischer Selbstmordattentate. Insgesamt starben 56 Personen. Ungefähr 700 
Personen wurden verletzt. Im Juli 2006 schlugen in Deutschland Bombenanschlä-
ge von islamistischen Terroristen auf Regionalzüge fehl, weil die eingesetzten Kof-
ferbomben aufgrund eines Konstruktionsfehlers nicht explodierten („Kofferbom-
ber von Köln“). Anfang 2015 haben Sicherheitsbehörden Hinweise auf Anschläge 
auf die Hauptbahnhöfe in Berlin und Dresden erhalten.11 Der langjährige BKA-
Chef Jörg Ziercke sieht die Anschlagsgefahr an Verkehrsknotenpunkte generell am 
höchsten.12 So wurden zum Beispiel die Bahnhöfe in München und Pasing in der 
Silvesternacht 2015 evakuiert, nachdem bei den Sicherheitsbehörden Hinweise auf 
einen terroristischen Akt eingegangen waren. Ein Anschlag mit Hilfe von Schuss-
waffen im Thalys-Schnellzug von Amsterdam nach Paris konnte 2015 vereitelt 

7 Vgl. zu den Anti-Terror-Paketen I und II Middel, S. 209 ff.
8 Tagesschau v. 23. 4. 2015, „Bundestag ermöglicht Ausweisentzug“ (https://www.tages 

schau.de/inland/bundestag-anti-terror-101.html).
9 Bundesamt für Verfassungsschutz, Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (https:// 

www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/
gemeinsames-terrorismusabwehrzentrum-gtaz).

10 Braun, SZ.de v. 16. 12. 2015, „Diese Polizisten bilden Deutschlands stille Reserve 
gegen den Terror“ (http://www.sueddeutsche.de/politik/bfe-plus-polizisten-bilden-deutsch 
lands-stille-reserve-gegen-den-terror-1.2785715).

11 Stern.de v. 17. 1. 2015, „Bahnhöfe und Pegida-Proteste im Visier von Islamisten“, 
http://www.stern.de/politik/deutschland/terrorgefahr-in-deutschland--bahnhoefe-in-ber 
lin-und-dresden-und-pegida-demonstrationen-im-visier-von-islamisten-3485448.html).

12 Lutz/Bewarder, Welt.de v. 7. 12. 2014, „Diese zehn deutschen Bahnhöfe sind terrorge-
fährdet“ (http://www.welt.de/politik/deutschland/article135092298/Diese-zehn-deutschen- 
Bahnhoefe-sind-terrorgefaehrdet.html).
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http://www.stern.de/politik/deutschland/terrorgefahr-in-deutschland--bahnhoefe-in-berlin-und-dresden-und-pegida-demonstrationen-im-visier-von-islamisten-3485448.html
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werden. Vor allem nach dieser Attacke diskutierten EU-Politiker über die Erhö-
hung der Sicherheitsmaßnahmen im Zugverkehr.13 In China muss der Passa gier 
im Eisenbahnverkehr bereits ähnliche Sicherheitsmaßnahmen über sich ergehen 
lassen wie an einem Flughafenterminal.14

2014 wurden zehn deutsche Bahnhöfe von der Deutschen Bahn und der Bundes-
polizei als am stärksten terrorgefährdet eingestuft.15 Hierzu gehören die Bahnhöfe 
Mannheim, Bremen, Hamburg, Nürnberg, Essen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, 
Stuttgart und Berlin-Ostkreuz. Diese Bahnhöfe wurden ausgewählt, weil sie Kri-
minalitätsschwerpunkte sind und die Terrorgefahr potentiell hoch ist.

Trotz der allgemein und gerade in der unmittelbaren Vergangenheit wieder 
dauerhaft präsenten Terrorgefahr, der enormen Auswirkungen eines Anschlags 
und der Verwundbarkeit des offenen Systems der Eisenbahnen kann nicht jede 
Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit ergriffen werden. Auch bei der Verhinde-
rung terroristischer Verbrechen hat der Staat sich auf rechtsstaatliche Mittel zu be-
schränken.16 Der freiheitliche und demokratische Verfassungsstaat lebt davon, dass 
auch in solch schwierigen Situationen die Freiheitsrechte und Werte geachtet wer-
den.17 Vor allem die Entstehung eines Polizei- oder Überwachungsstaates nach dem 
Vorbild Georg Orwells 1984 wird im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen 
im Gefahrenvorfeld und Datenerhebungen oft befürchtet.18 Dass die Möglichkeiten 
einer großflächigen Datenerhebung gegeben sind, zeigt der NSA-Skandal, bei dem 
die USA Millionen Daten deutscher Staatsbürger inklusive der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel persönlich ausgespäht hat.19 Nach einer Umfrage der Süddeutschen 
Zeitung erfassen beispielsweise in München jetzt schon mehr als 9.200 Kameras 
den öffentlichen Raum.20

13 SZ.de v. 24. 8. 2015, „Nach vereitelter Thalys-Attacke Debatte über Zug-Sicherheit“ 
(http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet-nach-vereitelter-thalys-atta 
cke-debatte-ueber-zug-sicherheit-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-150823-99-07252).

14 Behrens, SZ.de v. 24. 8. 2015, „Kontrollwahn ohne Sicherheit“ (http://www.sued 
deutsche.de/wissen/ueberwachung-an-bahnhoefen-kontrollwahn-ohne-sicherheit-1.262 
0144?reduced=true).

15 Lutz/Bewarder, Welt.de v. 7. 12. 2014, „Diese zehn deutschen Bahnhöfe sind terrorge-
fährdet“ (http://www.welt.de/politik/deutschland/article135092298/Diese-zehn-deutschen- 
Bahnhoefe-sind-terrorgefaehrdet.html).

16 BVerfG, Beschl. v. 4. 4. 2006 Az. 1 BvR 518/02 Rn. 128.
17 Bausback, NJW 2006, 1922.
18 Roggan, NVwZ 2001, 134, 140; Büllesfeld, S. 74; Gaul, S. 223.
19 Spiegel online v. 26. 10. 2013, „NSA-Überwachung: Merkels Handy steht seit 2002 

auf US-Abhörliste“ (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-ueberwachung-merkel-
steht-seit-2002-auf-us-abhoerliste-a-930193.html).

20 Fuchs/Staudinger/Steinberg/Völklein, SZ.de v. 23. 1. 2015, „Stadt der 10000 Augen“ 
(http://www.sueddeutsche.de/muenchen/videoueberwachung-in-muenchen-stadt-der- 
augen-1.2316618).
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